
 
 
 
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
 
(nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 Aktiengesetz, § 1 des Gesetzes über Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz)) 
___________________________________________________________________ 
 
1.  Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000,- Euro erreichen (dies entspricht einer Aktienanzahl von 195.313 Stück), 
können nach Maßgabe des § 122 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Aktiengesetz verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
 
Das Verlangen muss der Gesellschaft mit dem durch das depotführende Institut ausgestellten 
Nachweis über das Erreichen der Mindestaktienzahl bis zum 30. August 2020, 24:00 Uhr  
(MESZ, Mitteleuropäischer Sommerzeit) ausschließlich unter folgender Adresse zugehen: 
 

Volkswagen Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
c/o HV-Stelle 
Brieffach 1848/3 
38436 Wolfsburg 
Telefax: +49-5361-95600100 
oder per E-Mail an: hvstelle@volkswagen.de 

 
Ergänzungsanträge sind in deutscher Sprache einzureichen. Sofern sie auch in englischer 
Sprache veröffentlicht werden sollen, ist eine Übersetzung beizufügen. 
 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 
des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über den Antrag halten. Auf § 70 Aktiengesetz zur Berechnung der Aktienbesitzzeit 
wird hingewiesen. 
 
Veröffentlichungspflichtige Ergänzungsanträge zur Tagesordnung werden unverzüglich im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und europaweit verbreitet.  
 
Außerdem werden die Ergänzungsanträge auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.volkswagenag.com/ir/hv veröffentlicht. 
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2.  Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG 
 
Aktionären wird entsprechend §§ 126 Absatz 1, 127 Aktiengesetz die Möglichkeit eingeräumt, 
Gegenanträge mit Begründung und Wahlvorschläge mit Nachweis der Aktionärseigenschaft bis 
zum 15. September 2020, 24:00 Uhr (MESZ) ausschließlich an folgende Adresse zu übermitteln: 
 

Volkswagen Aktiengesellschaft 
HV-Stelle 
Brieffach 1848/3 
38436 Wolfsburg 
Telefax: +49-5361-95600100 
oder per E-Mail an: hvstelle@volkswagen.de 

 
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind in deutscher Sprache einzureichen. Sofern sie auch in 
englischer Sprache veröffentlicht werden sollen, ist eine Übersetzung beizufügen. 
 
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden 
einschließlich des Namens des Aktionärs entsprechend §§ 126 Absatz 1, 127 Aktiengesetz 
unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.volkswagenag.com/ir/hv 
bekannt gemacht. Weitere personenbezogene Daten werden nicht veröffentlicht, es sei denn, 
der Antragsteller fordert die Veröffentlichung der Daten ausdrücklich. 
 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls auf der genannten Internetseite 
veröffentlicht. 
 
Ein Gegenantrag und dessen Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden,  
 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 
 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde, 

 
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 

Angaben oder wenn diese Beleidigungen enthält, 
 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 
einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 Aktiengesetz zugänglich gemacht 
worden ist, 

 
5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 

letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 Aktiengesetz zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung 
weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

 
6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 

und sich nicht vertreten lassen wird, oder 
 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

 
Für das Zugänglichmachen von Wahlvorschlägen gilt sinngemäß dasselbe. Ferner braucht der 
Vorstand Vorschläge nicht zugänglich zu machen, wenn sie nicht den Namen, ausgeübten Beruf 
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und Wohnort der vorgeschlagenen Kandidaten, bei juristischen Personen die Firma und den Sitz, 
enthalten.  
 
Die Begründung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen braucht nicht zugänglich gemacht 
zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen mehrere Aktionäre 
Gegenanträge zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung oder machen sie gleiche 
Wahlvorschläge, so kann der Vorstand die Gegenanträge oder Wahlvorschläge sowie ihre 
jeweiligen Begründungen im Rahmen der Zugänglichmachung zusammenfassen. 
 
Nach §§ 126, 127 Aktiengesetz zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge 
werden in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt behandelt, wenn der antragstellende 
Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. 
 
3.   Fragemöglichkeit der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation 
 
Den Aktionären wird gemäß § 1 Absatz 1 und 2 des COVID-19-Gesetzes eine Fragemöglichkeit 
im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Das Auskunftsrecht im Sinne des 
§ 131 Aktiengesetz besteht nicht. 
 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass Fragen bis spätestens 
zwei Tage vor der Hauptversammlung – also bis spätestens 27. September 2020, 24:00 Uhr 
(MESZ) – im Wege der elektronischen Kommunikation über den Online-Aktionärsservice der 
Gesellschaft unter www.volkswagenag.com/ir/hv eingereicht werden können.  
 
Im Rahmen der Beantwortung von Fragen wird darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls auch 
der Name des übermittelnden Aktionärs genannt wird. Möchte der Fragesteller anonym 
bleiben, muss er dieses jeweils ausdrücklich mit der Übermittlung der Frage erklären. 
 
4. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 
 
Aktionären wird die Möglichkeit eingeräumt, Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung zu erklären. Entsprechende Erklärungen können über den Online-
Aktionärsservice abgegeben werden und sind ab Eröffnung der Hauptversammlung am 
30. September 2020 bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich.  
 
5.  Information zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 
 
Die nachfolgenden Hinweise informieren Aktionäre und Aktionärsvertreter der Volkswagen 
Aktiengesellschaft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Hauptversammlung. Für die Ausübung der Aktionärsrechte im 
Rahmen der virtuellen Hauptversammlung stellt die Volkswagen Aktiengesellschaft über einen 
externen Dienstleister eine Webseite mit Zugang zu einem sogenannten Online-
Aktionärsservice zur Verfügung.  
 
a) Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten  
 
Die Volkswagen Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Vorname, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien 
und Nummer der Anmeldebestätigung (Login-Daten bzw. Zugangsdaten), Browserdaten, 
Internet-Protokolldaten sowie zugehörige Zeitstempel) auf Grundlage der geltenden 
Datenschutzgesetze, um den Aktionären und ihren Vertretern die Ausübung ihrer Rechte gemäß 
Aktiengesetz,  Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs- und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-
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Pandemie (COVID-19-Gesetz) und Satzung der Volkswagen Aktiengesellschaft im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für 
Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung oder im Rahmen der Verfolgung einer virtuellen 
Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dies gilt insbesondere für Fragen und 
Widersprüche, die gemäß COVID-19-Gesetz bei der virtuellen Hauptversammlung analog den 
Vorgaben in der Einladung eingereicht werden können. Zur Beantwortung der Fragen wird 
gegebenenfalls der Name des Aktionärs genannt, sofern der Aktionär nicht ausdrücklich mit der 
Übermittlung der Frage der Namensnennung widerspricht. 
 
Für die Verarbeitung ist die Volkswagen Aktiengesellschaft verantwortliche Stelle.  
 
b) Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die 
Volkswagen Aktiengesellschaft ein berechtigtes Interesse zum Beispiel aufgrund von 
Haftungsrisiken aus der anwendbaren Gesetzgebung an der Speicherung hat. Anschließend 
werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 
 
c) Weitergabe Ihrer Daten 
 
Die Dienstleister der Volkswagen Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der 
Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Volkswagen Aktiengesellschaft nur 
solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Volkswagen 
Aktiengesellschaft. Für die Nutzung des Online-Aktionärsservices werden seitens des 
Dienstleisters Daten verarbeitet, die durch die Betreibung einer Webseite und deren Funktionen 
protokolliert werden. Die Protokollierung der Daten ist einzig für die Nutzung des Online-
Aktionärsservices im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich und wird nicht für 
andere Zwecke verwendet. 
Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den 
Aktionären und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich über das  
Teilnehmerverzeichnis. 
 
Darüber hinaus übermitteln wir Ihre Daten an weitere Empfänger außerhalb des Unternehmens, 
die Ihre Daten in eigener Verantwortlichkeit verarbeiten, Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Dies können zum 
Beispiel öffentliche Stellen aufgrund gesetzlicher Vorschriften sein. 
 
d) Rechte im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten 
 
Ihre nachfolgenden Rechte können Sie gegenüber der Volkswagen Aktiengesellschaft jederzeit 
unentgeltlich geltend machen. Weitere Informationen zur Wahrnehmung Ihrer Rechte finden 
Sie unter Abschnitt e). 
 
Auskunftsrecht:  
Sie haben das Recht, von uns Auskunft (Art. 15 DSGVO) über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu erhalten. 
 
Berichtigungsrecht:  
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) Sie betreffender unrichtiger bzw. 
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:  



Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, wenn die 
Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO vorliegen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie die 
Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten. Für die Dauer der Überprüfung der Richtigkeit der Daten 
können Sie dann die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. 

 

Recht auf Löschung:  
Sie haben das Recht, bei Vorliegen der in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen, die 
Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Danach können Sie beispielsweise die Löschung Ihrer Daten 
verlangen, soweit diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr not-wendig sind. 
Außerdem können Sie Löschung verlangen, wenn wir Ihre Daten auf der Grundlage Ihrer 
Einwilligung verarbeiten und Sie diese Einwilligung widerrufen. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit:  
Sofern die Datenverarbeitung auf der Grundlage eine Einwilligung oder einer Vertragserfüllung 
beruht und diese zudem unter Einsatz einer automatisierten Verarbeitung erfolgt, haben Sie  das 
Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
und diese an einen anderen Datenverarbeiter zu übermitteln. 
 
Widerrufsrecht:  
Sofern die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Ein-
willigung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit kostenlos zu widerrufen. 
 
Beschwerderecht:  
Sie haben außerdem das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde (z. B. bei der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen) über unsere Verarbeitung Ihrer Daten 
zu beschweren. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Volkswagen 
Aktiengesellschaft unter https://datenschutz.volkswagen.de zu finden. 
 
e) Datenschutzbeauftragter 
 
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen als Ansprechpartner für datenschutzbezogene 
Anliegen zur Verfügung: 
 
Datenschutzbeauftragter der Volkswagen Aktiengesellschaft 
Berliner Ring 2 
38440 Wolfsburg 
Telefax: +49-5361-9-28282 
E-Mail: datenschutz@volkswagen.de 
 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
Der Vorstand 
 
Wolfsburg, im August 2020 

Widerspruchsrecht:  
Sofern die Verarbeitung auf einem überwiegenden berechtigten Interesse beruht, haben Sie das 
Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. Ein Widerspruch ist zulässig, wenn die 
Verarbeitung entweder im öffentlichen Interesse liegt oder aufgrund eines berechtigten 
Interesses der Volkswagen Aktiengesellschaft oder eines Dritten erfolgt. Im Falle des 
Widerspruchs bitten wir Sie, uns Ihre Gründe mitzuteilen, aus denen Sie der Datenverarbeitung 
widersprechen.  
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